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Geschäftsordnung des Stadtrats Teublitz (Geschäftsordnung – GeschO) 
 

Der Stadtrat Teublitz gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 

(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. 

Dezember 2025 (GVBl. S. 637), folgende Geschäftsordnung: 

 

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben 

I. Der Stadtrat 

§ 1 

Zuständigkeit im Allgemeinen 

(1) Der Stadtrat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen und des 

übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschließenden 

Ausschüssen übertragen sind oder aufgrund eines Gesetzes bzw. einer Übertragung 

durch den Stadtrat in die Zuständigkeit der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 

Bürgermeisters fallen. 

(2) 1Der Stadtrat überträgt die in § 8 genannten Angelegenheiten vorberatenden 

Ausschüssen zur Vorbereitung der Stadtratsentscheidungen und die in § 9 genannten 

Angelegenheiten beschließenden Ausschüssen zur selbstständigen Erledigung. 2Er kann 

sich die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die 

Bedeutung der Angelegenheit erfordert; § 9 Abs. 3 Nr. 3 bleibt unberührt. 

 

§ 2 

Aufgabenbereich des Stadtrats 

Der Stadtrat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der Stadt und zu 

Änderungen des Namens der Stadt oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und 11 GO), 

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung 

der Ehrenbürgerwürde (Art. 16 GO), 

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der 

Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO), 

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 

Satz 2 GO, 

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Stadtratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 

GO), 

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 
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7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Stadt der 

Genehmigung bedarf (z.B. aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen der GO 

oder Genehmigungsvorbehalte nach KAG, BauGB, KommZG), 

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen, 

ausgenommen alle Bebauungspläne nach § 13 Baugesetzbuch (Vereinfachtes 

Verfahren) und von Einbeziehungssatzungen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 

BauGB, 

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der 

Stadtbediensteten (z.B. Grundsatzentscheidungen bzgl. Gewährung einer 

Arbeitsmarktzulage, Verkürzung von Stufenlaufzeiten) und über beamten-, 

besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche Angelegenheiten der 

Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen und der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder, 

soweit nicht das Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder 

das Bayerische Disziplinargesetz etwas anderes bestimmen, 

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaushalts-

satzungen (Art. 65 und 68 GO), 

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO), 

12. die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die 

Entlastung (Art. 102 GO), 

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über gemeindliche 

Unternehmen (z.B. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Beteiligung), 

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Stadtrat im Übrigen gesetzlich vorbehaltenen 

Angelegenheiten (Art. 88 GO), 

15. der Vorschlag von Schöffinnen und Schöffen, 

16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens (Art. 18a Abs. 8 GO) 

und die Durchführung eines Bürgerentscheids (Art. 18a Abs. 2, Abs. 10 GO), 

17. die allgemeine Festsetzung von Abgaben, Tarifen und Entgelten, 

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, 

Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der 

Beamtinnen und Beamten ab Besoldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht 

auf einen Ausschuss übertragen sind, 

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende 

Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 

einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem 

entsprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss 

übertragen sind, 

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Stadtbediensteten, 

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und, soweit 

hoheitliche Befugnisse übertragen werden, über den Abschluss von 

Zweckvereinbarungen, 
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22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z.B. der 

Bauleitplanung, der Ortsplanung, der Landschaftsplanung und der Regional- und 

Landesplanung, der Gewässerplanung und gemeindeübergreifender Planungen und 

Projekte, 

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen, 

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertreterinnen und 

Vertretern der Stadt in andere Organisationen und Einrichtungen, 

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft, 

 
II. Die Stadtratsmitglieder 

 

§ 3 

Rechtsstellung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Befugnisse 

(1) Stadtratsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht 

auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht 

gebunden. 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Stadtratsmitglieder (Teilnahmepflicht, 

Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen 

persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, 

Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, 

Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und 

Landkreiswahlgesetz. 

(3) Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen 

Beschluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur 

Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen 

Verwaltungstätigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO). 

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Stadtratsmitglieder nur 

berechtigt, soweit ihnen der erste Bürgermeister im Rahmen der Geschäftsverteilung 

nach Anhörung der weiteren Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister einzelne 

Befugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 

(5) 1Stadtratsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein 

Recht auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von 

Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes Stadtratsmitglied nach 

vorheriger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die 

entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe der Geheimhaltung nicht 

entgegenstehen. 3Im Übrigen haben Stadtrats-mitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, 

wenn sie vom Stadtrat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 
4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Bürgermeister geltend zu 

machen. 
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§ 4 

Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische 

Dokumente sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter 

entzogen sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die 

Stadtratsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese 

Dokumente für die Tätigkeit als Stadtrats-mitglied nicht mehr benötigt, sind sie 

zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für den Stadtrat. 
2Eine Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen 

durch Stadtratsmitglieder ist nur zulässig, wenn die erste Bürgermeisterin oder der 

erste Bürgermeister und der Stadtrat unter Berücksichtigung des Datenschutzes 

zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind 

oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröffentlichung 

oder Weitergabe von Be-schlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu 

nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig. 

(3) Die Stadtratsmitglieder, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden 

und Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem ersten Bürgermeister 

schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des 

§ 25 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 26 versandt werden. 

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit 

durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf 

nicht gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch 

Stadtratsmitglieder gelten § 21 Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend. 

 

§ 5 

Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 

(1) 1Stadtratsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen 

zusammenschließen. 2Eine Fraktion muss mindestens 3 Mitglieder haben. 3Die 

Bildung und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre 

Stellvertretung sind dem ersten Bürgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den 

Stadtrat. 4Satz 3 gilt entsprechend für während der Wahlzeit eintretende 

Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 

GO). 

(2) 1Einzelne Stadtratsmitglieder und kleine Gruppen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer 

eigenen Stärke keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, können 

sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschließen 

(Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). 2Absatz 1 Satz 3 gilt 

entsprechend. 
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§ 6 

Rechtsstellung der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder, Aufgaben 

1Die berufsmäßigen Stadtratsmitglieder haben in Angelegenheiten ihres 

Aufgabengebiets Antragsrecht und beratende Stimme (Art. 40 Satz 2 GO). 2Weichen sie 

beim Vortrag im Stadtrat von der Auffassung der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 

Bürgermeisters ab, haben sie darauf ausdrücklich hinzuweisen. 

 

III. Die Ausschüsse 

1. Allgemeines 

 

§ 7 

Bildung, Vorsitz, Auflösung 

(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 

Gemeindeverfassungsrechts sind die den Stadtrat bildenden Fraktionen und 

Gruppen unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren 

Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO); 

als Gruppe im Sinne dieser Vorschrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner 

Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft angehören. 2Die Sitze werden nach 

dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Stadtratssitze jeder 

Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden 

Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der Stadtratssitze geteilt. 
4Jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so viele Sitze, 

wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 5Die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der 

Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach 

Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften zu 

verteilen. 6Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch auf einen 

Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl der bei der Stadtratswahl auf die 

Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebenen 

Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet das Los.7Wird 

durch den Austritt oder Übertritt von Stadtratsmitgliedern das ursprüngliche 

Stärkeverhältnis der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so 

sind diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 

Satz 1 GO); haben danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften 

den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 

(2) Für jedes Ausschussmitglied werden für den Fall seiner Verhinderung auf Vorschlag 

der Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine erste und eine zweite 

Stellvertretung namentlich bestellt. 

(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürgermeister, einer seiner 

Stellvertretungen oder ein vom ersten Bürgermeister bestimmtes Stadtratsmitglied 

(Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz übernehmende Person bereits 

file://///srv-fs01/abteilungen/Geschäftsleitung/0%20Verfassung,%20Allgemeine%20Verwaltung/024_1_Stadtrat/GeschO/2026/Geschäftsordnungsausschuss/Sitzverteilung.xlsx
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Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Stellvertretung für die Dauer der 

Übertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im 

Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Stadtrat bestimmtes 

Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2 GO). 

(4) Der Stadtrat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht 

für Ausschüsse, die gesetzlich vorgeschrieben sind. 

 

2 .  A u f g a b e n  d e r  A u s s c h ü s s e  

 

§ 8 

Vorberatende Ausschüsse 

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen übertragenen 

Gegenstände für die Beratung in der Vollversammlung des Stadtrats vorzubereiten 

und einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt eine Angelegenheit das 

Arbeitsgebiet mehrerer vorberatender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen 

Sitzungen zusammentreten. 

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachstehendem 

Aufgabenbereich gebildet: 

1. Haupt- und Finanzausschuss: 

a) Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaushaltssatzung 

einschließlich Anlagen und Bestandteilen 

b) Vorbereitung der Tagesordnungspunkte der Stadtratssitzungen. 

 

§ 9 

Beschließende Ausschüsse 

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten 

selbstständig anstelle des Stadtrats. 

(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO 

unter dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den Stadtrat. 2Eine Nachprüfung muss 

nach Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn der erste Bürgermeister oder deren oder 

dessen Stellvertretung im Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten 

Ausschussmitglieder oder ein Viertel der Stadtratsmitglieder die Nachprüfung durch 

den Stadtrat beantragt. 3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am siebten Tag 

nach der Ausschusssitzung beim ersten Bürgermeister eingehen. 4Soweit 

Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, werden sie erst nach Ablauf einer Frist von 

einer Woche wirksam. 

(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche: 

1. Haupt- und Finanzausschuss: 
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a) Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt, soweit sie keinem 

anderen Ausschuss übertragen sind: 

– die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bis zu einem Betrag von 150.000 € im 

Einzelfall, 

– der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der 

Vollziehung von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren 

sowie von sonstigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall: 

– Erlass  75.000 € 

– Niederschlagung  75.000 € 

– Stundung  75.000 € 

– Aussetzung der Vollziehung  75.000 € 

– die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 

75.000 € und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 75.000 

€ im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist 

(Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

– Entscheidungen jeder Art mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt, 

insbesondere der Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte 

sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu einem 

Betrag oder – falls dieser nicht feststeht – einer Wertgrenze oder einem 

geschätzten Auftragswert von 150.000 €, 

– die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unentgeltlicher 

Nutzungsüberlassung von Räumen, an Vereine und Verbände bis zu einem 

Betrag von 15.000 € je Einzelfall, 

– Grundsätze für Geldanlagen, für Kreditaufnahmen und für den An- und Verkauf 

von Wertpapieren, 

b) Personalangelegenheiten der städtischen Beamtinnen und Beamten ab 

Besoldungsgruppe A9 bis Besoldungsgruppe .12 und der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem 

entsprechenden Entgelt bis Entgeltgruppe TVöD 12. oder einem 

entsprechenden Entgelt mit Ausnahme der Bürgermeister; die Befugnisse nach 

Art. 43 Abs. 1 Satz 1 GO werden insoweit hiermit vom Stadtrat übertragen 

(Art. 43 Abs. 1 Satz 2 GO); Abs. 3 Nr. 3 bleibt unberührt, 

c) personenbezogene Entscheidungen, zu denen die Stadt in sonstiger Weise 

berufen ist, z.B. die Bestätigung der Feuerwehrkommandantin oder des 

Feuerwehrkommandanten, die Benennung und Abberufung der oder des 

behördlichen Datenschutzbeauftragten usw., 

d) die Beschaffung von Dienstfahrzeugen für Bürgermeister, 

e) Abschluss von Zweckvereinbarungen ohne Befugnisübertragungen, 

 

soweit nicht der erste Bürgermeister dafür zuständig ist. 
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2. Bau- und Umweltausschuss:  

a) den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Bebauungsplänen nach § 

13 Baugesetzbuch (Vereinfachtes Verfahren) und von 

Einbeziehungssatzungen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, 

b) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, der 

Zustimmung nach § 36a BauGB und sonstiger Zustimmungen zu 

Bauvorhaben, 

c) Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der Stadt bis zu einer Wertgrenze 

von 300.000 €, 

d) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumordnungs- und 

Planfeststellungsverfahren sowie in der Bauleitplanung anderer Gemeinden, 

e) Ausübung von Vorkaufsrechten, 

f) grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrsrechts, Verkehrsplanungen, 

g) Entscheidungen über Widmungen, Umstufungen oder Einziehungen nach 

Straßen- und Wegerecht, 

h) Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren, 

i) Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen, 

j) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschließlich 

Umweltverträglichkeitsprüfungen, 

k) Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten, 

soweit nicht die erste Bürgermeisterin oder der erste Bürgermeister dafür zuständig 

ist. 

 

3. Aussschuss für Kultur und Soziales 

a) Entscheidung in kulturellen Angelegenheiten 

b) Unterstützung der vorhandenen Bildungseinrichtungen 

c) Förderung der Jugend, Familien, Frauen, Senioren, Sport und Vereine 

d) Förderung der Städtepartnerschaften 

e) Vergabe von Aufträgen und Bewilligung von Zuwendungen für Aufgaben 

nach Buchstaben a) bis einschließlich d) bis zu einer Wertgrenze von 

10.000 € im Einzelfall, 

 

4. Ferienausschuss 

Die Ferienzeit beginnt am 01.08. und endet am 31.08. eines jeden Jahres. Für die 

Dauer der Ferienzeit erledigt der Ferienausschuss alle Aufgaben, für die sonst der 

Stadtrat oder ein beschließender Ausschuss zuständig ist. Der Ferienausschuss 

kann jedoch keine Aufgaben erledigen, die nach dieser Geschäftsordnung nicht 

vom Ferienaus-schuss wahrgenommen werden dürfen. 
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(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Beträgen oder 

Wertgrenzen nach Abs. 3 der Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung 

bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache 

Jahresbetrag anzusetzen. 

 

§ 10 

Rechnungsprüfungsausschuss 

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung (örtliche 

Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO). 

 

IV. Der erste Bürgermeister 

1 .  A u f g a b e n  

§ 11 

Vorsitz im Stadtrat 

(1) 1Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Stadtrat (Art. 36 GO). 2Er bereitet 

die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 
3In den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt die 

Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO). 

 

(2) 1Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen des Stadtrats oder eines 

beschließenden Ausschusses für rechtswidrig, verständigt er den Stadtrat oder 

den Ausschuss von seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird 

die Entscheidung aufrechterhalten, führt er die Entscheidung der 

Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO). 

 

§ 12 

Leitung der Stadtverwaltung, Allgemeines 

(1) 1Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung die 

Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2 Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse den 

weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, nach deren Anhörung auch 

einem Stadtratsmitglied und in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung 

Bediensteten der Stadt übertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). 3Geschäftsverteilung und 

Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 

 

(2) 1Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des Stadtrats und seiner Aus-

schüsse (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe unterrichtet er den Stadtrat oder 

den Ausschuss unverzüglich. 

 

(3) 1Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über die Stadtbediensteten und 

übt die Befugnisse der oder des Dienstvorgesetzten gegenüber den 

Stadtbeamtinnen und Stadtbeamten aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 
2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt unberührt. 

 



 Amtsblatt der Stadt Teublitz 

 

Seite 12  |  Nr. 01  |  29. Mai 2026 

(4) 1Der erste Bürgermeister verpflichtet die weiteren Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse 

der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines 

ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher Weise 

verpflichtet er Stadtratsmitglieder und Stadtbedienstete, bevor sie mit derartigen 

Angelegenheiten befasst werden (Art. 56a GO). 

 

§ 13 

Einzelne Aufgaben der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters 

(1) Der erste Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Stadt keine grundsätzliche 

Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen 

(Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO), 

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines 

Bundesgesetzes übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der 

Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der 

Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder personalrechtliche 

Entscheidungen der Stadtrat zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO), 

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder 

eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO), 

4. die ihm vom Stadtrat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertragenen 

Angelegenheiten, 

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, 

Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von 

Beamtinnen und Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 

GO), 

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur 

vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, 

Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 

Personalgestellung und Entlassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entsprechenden Entgelt 

(Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 

7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit auf eine 

Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer im Geltungsbereich des TVöD oder 

eines entsprechenden Tarifvertrags, 

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO), 

9. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats selbstständiger 

Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO), 

10. die Vertretung der Stadt in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 

GO). 

 

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehören insbesondere auch: 
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1. in Personalangelegenheiten der Stadtbediensteten: 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften sowie 

etwaiger Grundsatzbeschlüsse des Stadtrats, 

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten. 

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt: 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln  

– im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von 

Richtlinien des Stadtrats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung 

und Höhe festgelegt sind, 

– im Übrigen bis zu einem Betrag von 60.000 € im Einzelfall, 

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der 

Vollziehung von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und 

Gebühren sowie von sonstigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im 

Einzelfall: 

– Erlass 6.000 € 

– Niederschlagung 30.000 € 

– Stundung 40.000 € 

– Aussetzung der Vollziehung 30.000 € 

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 

30.000 € und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 

15.000 € im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung 

gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die Stadt, 

insbesondere der Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte 

sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu einem 

Betrag oder – falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des 

Unterlassens nicht feststeht – einer Wertgrenze oder einem geschätzten 

Auftragswert von 60.000 €, 

e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften außerhalb der 

Bewirtschaftungsbefugnis nach Buchst. a (entweder bereits ohne Nachtrag 

oder erstmalig aufgrund Summierung mit Nachträgen), die einzeln oder 

zusammen die ursprünglich vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr als 

10 %, insgesamt jedoch nicht mehr als 30.000 € erhöhen, 

f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unentgeltlicher 

Nutzungsüberlassung von Räumen, an Vereine und Verbände bis zu einem 

Betrag von 6.000 € je Einzelfall. 

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die 

Abgabe von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung 

von Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des 

Mandats an eine Prozessbevollmächtigte oder einen 

Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf die Stadt 
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bzw., falls diese nicht bestimmbar ist, der Streitwert voraussichtlich 60.000 

€ nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeutung 

hat, 

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem 

Stadtrat oder einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), insbesondere 

Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht 

und Statistik, Gesundheits- und Veterinärwesen, öffentliches 

Versicherungswesen, Lastenausgleich. 

4. in Bauangelegenheiten: 

a) die Abgabe der Erklärung der Stadt nach Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bzw. 

die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 2 Satz 6 BayBO, 

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO, 

c) die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach Art. 65 Abs. 1 Satz 4 

BayBO, § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO für 

Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anlagen, die keine 

Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m 

– im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB 

oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 

BauGB, soweit für das Vorhaben die Erteilung nur geringfügiger 

Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB erforderlich ist, oder 

– innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, 

d) die Zustimmung nach § 36a BauGB für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 

3 bei Abweichungen, die einem Einzelvorhaben nach § 246e Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 oder 3 dienen und keinen erheblichen Abweichungsumfang 

aufweisen, 

– im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB 

oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 

BauGB, oder 

– innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, 

e) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 

Satz 1 BayBO, 

f) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei 

Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts. 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach 

Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist 

dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen. 

 

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 

Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit der ersten Bürgermeisterin oder dem ersten 

Bürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung 

übertragen. 
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§ 14 

Vertretung der Gemeinde nach außen 

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertretung der Stadt nach außen bei 

der Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt 

sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des Stadtrats und der 

beschließenden Ausschüsse, soweit der erste Bürgermeister nicht gemäß § 13 

zum selbstständigen Handeln befugt ist. 

 

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis unter 

Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung 

der Stadt erteilen. 

 

§ 15 

Abhalten von Bürgerversammlungen 

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich, auf Verlangen des 

Stadt-rats auch öfter, eine Bürgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den 

Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder eine von ihm 

bestellte Vertretung. 

 

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern nach Art. 18 Abs. 2 

GO beruft der erste Bürgermeister darüber hinaus eine weitere 

Bürgerversammlung ein, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang des 

Antrags bei der Stadt stattzufinden hat. 

 

§ 16 

Sonstige Geschäfte 

Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die außerhalb der Gemeindeordnung 

gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, 

Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unberührt. 

 

2 .  S t e l l v e r t r e t u n g  

 

§ 17 

Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Aufgaben 

(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall der Verhinderung von der zweiten 

Bürgermeisterin oder dem zweiten Bürgermeister und, wenn diese oder dieser 

ebenfalls verhindert ist, von der dritten Bürgermeisterin oder dem dritten 

Bürgermeister vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO). 

 

(2) Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten 

gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des ersten Bürgermeisters 

aus. 
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(3) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus 

tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, 

Krankheit, vorläufiger Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der 

Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit 

gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf wieder 

rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 

 
V. Ortssprecherinnen und Ortssprecher 

§ 18 

Rechtsstellung, Aufgaben 

(1) 1Ortssprecherinnen und Ortssprecher sind ehrenamtlich tätige 

Gemeindebürgerinnen oder Gemeindebürger mit beratenden Aufgaben. 2Sie 

haben das Recht, an allen Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse mit 

beratender Stimme teilzunehmen und Anträge zu stellen. 

 

(2) Ortssprecherinnen und Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingeladen; § 25 

gilt entsprechend. 

 
B. Der Geschäftsgang 

I. Allgemeines 

§ 19 

Verantwortung für den Geschäftsgang 

(1) 1Stadtrat und erster Bürgermeister sorgen für den ordnungsgemäßen Gang der 

Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen 

und im übertragenen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen 

Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu 

erforderlichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO). 

 

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohnerinnen und 

Gemeindeeinwohner an den Stadtrat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden durch die 

Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Stadtrat oder dem zuständigen 

beschließenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich 

des ersten Bürgermeisters fallen, erledigt diese oder dieser in eigener 

Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet sie oder er den 

Stadtrat. 

 

§ 20 

Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

(1) 1Der Stadtrat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung 

durch mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist 

ausgeschlossen. 
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(2) Der Stadtrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 

geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist 

(Art. 47 Abs. 2 GO). 

 

(3) 1Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfähigkeit in einer früheren Sitzung infolge 

einer nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur 

Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten 

Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

§ 21 

Öffentliche Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl 

der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen 

(Art. 52 Abs. 2 GO). 

 

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats sind allgemein zugänglich, soweit der für 

die Zuhörerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine 

angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art 

bedürfen der Zustimmung der oder des Vorsitzenden und des Stadtrats; sie sind 

auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 
4Ton- und Bildaufnahmen von Stadtbediensteten und sonstigen 

Sitzungsteilnehmenden sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 

 

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch die Vorsitzende 

oder den Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 

GO). 

 

§ 22 

Nichtöffentliche Sitzungen 

(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen. 

 

2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nichtöffentliche 

Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz 

vorgeschrieben oder nach der Natur der Sache erforderlich ist. 
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(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die 

dem Stadtrat nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit 

für die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese 

Personen sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz 

verpflichtet werden. 

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der erste Bürgermeister 

der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 

sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 

 
II. Vorbereitung der Sitzungen 

§ 23 

Einberufung 

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft die Stadtratssitzungen ein, wenn die 

Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Stadtratsmitglieder es 

schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes 

beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im 

Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 2 GO beruft er die Stadtratssitzung so rechtzeitig ein, 

dass die Sitzung spätestens vier Wochen nach Beginn der Wahlzeit (Art. 46 

Abs. 2 Satz 1 GO) oder spätestens am 14. Tag nach Eingang des Verlangens 

stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO). 

 

(2) 1Die Sitzungen finden im Bürgersaal des Mehrgenerationenhauses, 

Rötlsteinstraße 35, 93158 Teublitz statt; sie beginnen in der Regel um 18:00 Uhr. 
2Regelmäßiger Sitzungstag für Stadtratssitzungen ist der Donnerstag 3In der 

Einladung (§ 25) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 

 

§ 24 

Tagesordnung 

(1) 1Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene 

Anträge von Stadtratsmitgliedern setzt der erste Bürgermeister möglichst auf die 

Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist das nicht möglich, sind die Anträge in 

jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer Stadtratssitzung 

zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 

 

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich 

konkretisiert zu benennen, damit es den Stadtratsmitgliedern ermöglicht wird, 

sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 2Soweit die 

Konkretisierungen schutzwürdige Daten enthalten, sollten diese den 

Stadtratsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfügung gestellt werden. 3Das 

gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Stadtratssitzungen. 

 

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und 

Zeit der Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu 
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machen (Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird 

nicht bekannt gemacht. 

 

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig 

mitgeteilt werden. 

 

§ 25 

Form und Frist für die Einladung 

(1) 1Die Stadtratsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung 

oder mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im 

Falle einer elektronischen Einladung werden der Sitzungstermin und der 

Sitzungsort durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-

Mail versandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter 

geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestelltes und abrufbares 

Dokument mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. 

Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 

 

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn die E-Mail 

nach Absatz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei 

seinem Provider abrufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme 

zu rechnen ist. 

 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, 

beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der 

Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren 

Unterlagen können schriftlich oder elektronisch im Ratsinformationssystem im 

Sinne von Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. 3Hat das 

Stadtratsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, werden 

die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt. 

 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in dringenden Fällen auf 3 Tage 

verkürzt werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden 

bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. 

 

§ 26 

Anträge 

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder 

elektronisch zu stellen und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer 

Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; 

schutzwürdige Daten sind in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen 

spätestens am zehnten Tag vor der Sitzung bei der ersten Bürgermeisterin oder 

beim ersten Bürgermeister eingereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben 

verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen 

Deckungsvorschlag enthalten. 
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(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung 

gestellte Anträge können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen 

werden, wenn 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Stadtrat der Behandlung mehrheitlich 

zustimmt oder 

2. sämtliche Mitglieder des Stadtrats anwesend sind und kein Mitglied der 

Behandlung widerspricht. 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung 

eines Antrags u. Ä., Anträge auf Festsetzung eines Ordnungsgelds nach Art. 53 

Abs. 3 GO oder einfache Sachanträge, z. B. Änderungsanträge, können auch 

während der Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt werden. 

 
III. Sitzungsverlauf 

§ 27 

Eröffnung der Sitzung 

(1) 1Die oder der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Sie oder er stellt die ordnungs-

gemäße Ladung der Stadtratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des 

Stadtrats fest und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. 
3Ferner lässt sie oder er über die Genehmigung der Niederschrift über die 

vorangegangene öffentliche Sitzung, falls sie mit der Einladung verschickt wurde, 

abstimmen. 

 

(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung liegt 

während der Dauer der Sitzung zur Einsicht für die Stadtratsmitglieder auf. 2Wenn 

bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, so gilt die 

Niederschrift als vom Stadtrat gemäß Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt. 

 

§ 28 

Eintritt in die Tagesordnung 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung 

festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss 

geändert werden. 

 

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden 

(§ 22), so wird darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und 

entschieden (Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer 

nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher 

Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Stadtrat anders entscheidet. 

 

(3) 1Die oder der Vorsitzende oder eine von ihr oder ihm mit der Berichterstattung 

beauftragte Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte 

vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche 

Vorlagen verwiesen werden. 
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(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist 

der Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben. 

 

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung der oder des Vorsitzenden oder auf 

Beschluss des Stadtrats Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört 

werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen. 

 

§ 29 

Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der 

Sachverständigen, eröffnet die oder der Vorsitzende die Beratung. 

 

(2) 1Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umständen annehmen müssen, von der 

Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung 

wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, 

haben dies vor Beginn der Beratung der oder dem Vorsitzenden unaufgefordert 

mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der 

Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung 

ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen 

Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im 

Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum. 

 

(3) 1Sitzungsteilnehmende dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von der 

oder dem Vorsitzenden erteilt wird. 2Die oder der Vorsitzende erteilt das Wort in 

der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung 

entscheidet die oder der Vorsitzende über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen 

„zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort zu erteilen. 
5Zuhörenden kann das Wort nicht erteilt werden. 

 

(4) 1Rednerinnen und Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an 

den Stadtrat. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen 

Tagesordnungspunkt beziehen. 

 

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu 

beratenden Antrags. 

2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache 

selbst findet insoweit nicht statt. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung von der oder dem 

Vorsitzenden geschlossen. 

 

(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen ruft die oder der 

Vorsitzende zur Ordnung und macht die betreffende Person auf den Verstoß 
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aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann die oder der Vorsitzende ihr das Wort 

entziehen. 

 

(8) Gegen Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung erheblich stören, kann die oder 

der Vorsitzende mit Zustimmung des Stadtrats ein Ordnungsgeld bis zu 500 €, im 

Wiederholungsfall bis zu 1000 €, festsetzen. Ein Wiederholungsfall im Sinne von 

Satz 1 liegt vor, wenn gegenüber dem Mitglied innerhalb derselben Sitzung 

bereits ein Ordnungsgeld festgesetzt wurde (Art. 53 Abs. 3 GO). 

 

(9) 1Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, sodass 

der Sitzungsfortgang unmöglich gemacht oder jedenfalls wesentlich erschwert 

wird, kann die oder der Vorsitzende mit Zustimmung des Stadtrats von der 

Sitzung ausschließen. 2Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet 

der Stadtrat (Art. 53 Abs. 2 GO). 

 

(10) 1Die oder der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls 

Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt 

werden können. 2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag 

fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist 

an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Die oder 

der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 

 

§ 30 

Abstimmung 

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf 

„Schluss der Beratung“ schließt die oder der Vorsitzende die Beratung und lässt über 

den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Sie oder er vergewissert sich zuvor, ob die 

Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) gegeben ist. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden 

Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses übereinstimmen; über 

sie ist vor allen anderen Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand 

abzustimmen, 

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen 

größeren Aufwand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum 

Gegenstand haben, 

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag 

nicht unter die Nrn. 1 bis 3 fällt. 

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne 

Teile eines Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder 

die oder der Vorsitzende eine Teilung vornimmt. 
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(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Die oder der Vorsitzende 

formuliert die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja“ oder „nein“ 

beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja“ – „nein“ 

abgestimmt. 

 

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf 

Beschluss des Stadtrats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit 

der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit 

vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 

Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulierter Antrag 

abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über das Gegenteil. 3Kein 

Mitglied des Stadtrats darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 

 

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der 

Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag 

angenommen oder abgelehnt ist. 

 

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben 

Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, 

wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der 

Wiederholung einverstanden sind. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit 

gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter 

Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn neue 

Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der 

Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

 

§ 31 

Wahlen 

(1) Für Entscheidungen des Stadtrats, die in der Gemeindeordnung oder in anderen 

Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit 

in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 
2Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche 

Stimmzettel, die den Namen des oder der Gewählten nicht eindeutig ersehen 

lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis 

verletzen können. 

 

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
2Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu 

wiederholen. 3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält 

niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet eine 

Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden Personen mit den höchsten 

Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei Personen die 

gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere 

Personen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, 
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wer von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 

entscheidet gleichfalls das Los. 

 

§ 32 

Anfragen 

1Die Stadtratsmitglieder können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an 

die Vorsitzende oder den Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die 

in die Zuständigkeit des Stadtrats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach 

Möglichkeit sollen die oder der Vorsitzende oder anwesende Stadtbedienstete solche 

Anfragen sofort beantworten. 3Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten 

Sitzung oder schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der 

Sitzung grundsätzlich nicht statt. 

 

§ 33 

Beendigung der Sitzung 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt die oder der 

Vorsitzende die Sitzung. 

 
IV. Sitzungsniederschrift 

§ 34 

Form und Inhalt 

(1) 1Über die Sitzungen des Stadtrats werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt 

sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach 

öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 
3Niederschriften sind jahrgangsweise zu binden. 

 

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen 

gefertigt werden. 2Der Tonträger ist unverzüglich nach Genehmigung der 

Niederschrift zu löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht 

werden. 

(3) 1Ist ein Mitglied des Stadtrats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in 

der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass 

in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 

Satz 3 GO). 

 

(4) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und von der Schriftführerin 

oder dem Schriftführer zu unterzeichnen und vom Stadtrat zu genehmigen 

(Art. 54 Abs. 2 GO). 

 

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
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§ 35 

Einsichtnahme und Kopieerteilung 

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle 

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger Einsicht nehmen und sich gegen 

Kostenerstattung Kopien für den Eigengebrauch erteilen lassen; dasselbe gilt für 

auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer 

gewerblichen Niederlassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 

GO). 

 

(2) 1Stadtratsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und 

nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Kopien der Niederschriften der 

öffentlichen Sitzungen für den Eigengebrauch erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 

Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst 

wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung 

weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 

 

(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den Stadtratsmitgliedern im 

Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für 

Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für 

die Geheimhaltung weggefallen sind. 

 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 

 

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Stadtratsmitglieder jederzeit 

die Berichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften 

werden nicht erteilt. 

 
V. Geschäftsgang der Ausschüsse 

 

§ 36 

Anwendbare Bestimmungen 

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 19 bis 35 sinngemäß. 
2Stadtratsmitglieder, die einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die 

Ladungen zu den Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich.  

 

(2) 1Mitglieder des Stadtrats können in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht 

angehören, nur als Zuhörende anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den 

Antrag eines Stadtratsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt 

der Ausschuss ihm Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 

und 2 gelten für öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen. 

 

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen 
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§ 37 

Art der Bekanntmachung 

1Satzungen und Verordnungen werden im ausschließlich digital veröffentlichten 

Amtsblatt der Stadt über das Internet unter www.teublitz.de (URL der öffentlich 

zugänglichen Internetseite der Stadt) amtlich bekannt gemacht. 2Soweit eine zusätzliche 

analoge Form der Bekanntmachung gesetzlich zwingend erforderlich ist, erfolgen 

Bekanntmachungen im ausschließlich digital veröffentlichten Amtsblatt nach Satz 1 und 

zusätzlich durch Niederlegung zur Einsichtnahme in der Verwaltung der Stadt und 

Bekanntgabe der Niederlegung an der Gemeindetafel. Die Gemeindetafel befindet sich 

am Platz der Freiheit 7 in Teublitz. Der Anschlag an der Gemeindetafel erfolgt erst, wenn 

der bekannt zu machende Text in der Verwaltung niedergelegt ist, und wird frühestens 

nach 14 Tagen wieder abgenommen. Es wird schriftlich oder elektronisch festgehalten, 

wann der Anschlag angebracht und wann er wieder abgenommen wurde; dieser 

Vermerk wird zu den Akten genommen. 

Die Stadt informiert über die Bekanntgaben und benutzt zu Informationszwecken die 

Gemeindetafel am Platz der Freiheit. 

C. Schlussbestimmungen 

 

§ 38 

Änderung der Geschäftsordnung 

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Stadtrats geändert werden. 

 

§ 39 

Verteilung der Geschäftsordnung 

1Die digitale Version dieser Geschäftsordnung wird dauerhaft in das 

Ratsinformationssystem des Stadtrates gestellt. 2Im Übrigen liegt die Geschäftsordnung 

zur allgemeinen Einsicht in der Verwaltung der Stadt auf. 

 

§ 40 

Inkrafttreten 

1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 22.05.2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 

Geschäftsordnung vom 29.05.2020 außer Kraft. 

 

Stadt Teublitz, 22.05.2026 

Thomas Beer, Erster Bürgermeister  
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Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 

Gemeindeverfassungsrechts 
 

Die Stadt Teublitz erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 

Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 

(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch durch § 1 des Gesetzes vom 

23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637), folgende Satzung: 

 

§ 1 

Zusammensetzung des Stadtrats 

Der Stadtrat besteht aus dem ersten Bürgermeister (§ 4) und 20 ehrenamtlichen 

Mitgliedern. 

 

§ 2 

Ausschüsse 

(1) Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende 

ständige Ausschüsse: 

a) den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus der oder dem Vorsitzenden 

und zehn ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern, 

b) den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus der oder dem Vorsitzenden 

und zehn ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern, 

c) den Kultur- und Sozialausschuss, bestehend aus der oder dem Vorsitzenden 

und acht ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern, 

d) den Ferienausschuss, bestehend aus der oder dem Vorsitzenden und acht 

ehren-amtlichen Stadtratsmitgliedern, 

e) den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus sieben Mitgliedern des 

Stadtrats. 

(2) 1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis d genannten Ausschüssen führt der 

erste Bürgermeister, einer seiner Stellvertretungen oder ein vom ersten 

Bürgermeister bestimmtes Stadtratsmitglied. 2Den Vorsitz im 

Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Stadtrat bestimmtes 

Ausschussmitglied. 

 

(3) 1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäftsordnung dies vorsieht 

und der Stadtrat selbst zur Entscheidung zuständig ist. 2Im Übrigen beschließen 

sie anstelle des Stadtrats (beschließende Ausschüsse). 

 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Geschäfts- 

ordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist. 
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§ 3 

Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder; Entschädigung; Ortssprecher 

(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die 

Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrats und seiner 

Ausschüsse. 2Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- 

und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung 

übertragen werden. 

 

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als 

Entschädigung einen Pauschalbetrag von monatlich 50,00 € und ein 

Sitzungsgeld von je 40,00 € für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des 

Stadtrats oder eines Ausschusses. Die Sprecher der Stadtratsfraktionen erhalten 

einen Pauschalbetrag von 30,00 € und für jedes Fraktionsmitglied 3,00 € 

monatlich. Für die Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen wird in einem 

Kalenderjahr für bis zu 12 Sitzungen ein Sitzungsgeld von 40,00 € je Sitzung 

gewährt. 

 

(3) 1Stadtratsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind, haben 

außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen nachgewiesenen 

Verdienst-ausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung 

von 40,00 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 

ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Stadtratsmitglieder, denen im 

beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 

durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 

Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 

40 € je volle Stunde. 

 

(4) 1Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung von im Haushalt ehren-

amtlicher Stadtratsmitglieder lebenden 

a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden bis 

zu einem Höchstbetrag von 20,00 €, 

b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, werden bis zu 

einem Höchstbetrag von 40,00 €, 

c) Angehörigen im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festgestelltem 

Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB XI, werden bis zu einem 

Höchstbetrag von 40,00 € 

für jede volle Stunde Sitzungsdauer ersetzt. 2Für ehrenamtliche 

Stadtratsmitglieder, denen eine Entschädigung nach Absatz 3 Satz 3 zusteht, gilt 

Satz 1 nur, soweit die erstattungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung 

übersteigen. 

 

(5) Die Ersatzleistungen nach Absatz 3 und 4 werden nur auf Antrag gewährt. 
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(6) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit 

Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen 

Reisekostengesetzes. 

 

(7) Die Absätze 2 bis 6 gelten für Ortssprecherinnen und Ortssprecher 

entsprechend. 

 

§ 4 

Der erste Bürgermeister 

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 

 

§ 5 

Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ehrenbeamtinnen oder 

Ehrenbeamte auf Zeit. 

§ 6 

Berufsmäßige Stadtratsmitglieder 

Die Wahl von berufmäßigen Stadtratsmitgliedern ist aufgrund des Unterschreitens der 

Einwohnergrenzzahl nach Art. 40 Abs. 1 Satz 1 GO nicht möglich. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

1Diese Satzung tritt am 1. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung 

von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 29.05.2020 außer Kraft. 

 

Stadt Teublitz, 26.05.2026 

Thomas Beer, Erster Bürgermeister 
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Satzung der Stadt Teublitz über die Begründung eines besonderen 

Vorkaufsrechts (Vorkaufssatzung) vom 26.05.2026 
 

 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs – BauGB - erlässt die Stadt 

Teublitz folgende Satzung: 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die Grundstück Flurnummern 83, 83/71, 

83/72, 85, 86 (Quartier 1), 87, 87/30, 87/31, 87/34, 87/35, 87/36 (Quartier 2), 324/4, 

324 (Quartier 3) sowie die Flurnummern 61, 61/2 (Quartier 4), alle in der Gemarkung 

Teublitz. 

 

§ 2 Besonderes Vorkaufsrecht 

Im Geltungsbereich dieser Satzung steht der Stadt Teublitz ein Vorkaufsrecht an 

Grundstücken nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB zu. 

 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Stadt Teublitz, 26.05.2026 

Thomas Beer, Erster Bürgermeister 
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Stellenausschreibung städtischer Bauhof 
 

Wir stehen täglich vor der anspruchsvollen und vielfältigen Aufgabe, das 

Zusammenleben von circa 8.200 Bürgerinnen und Bürgern in Teublitz aktiv 

mitzugestalten. Um unser Team weiter zu verstärken, suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt zwei 

 

o Mitarbeiter für den städtischen Bauhof (m/w/d) 
 

Die Tätigkeit am städtischen Bauhof zeichnet sich vor allem durch ein breites 

Aufgabenspektrum aus. 

 

Sie sind… 

 

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Spengler, Metallbauer 

oder eine vergleichbare Ausbildung im metallverarbeitenden Gewerbe (m/w/d) 

 

Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die Durchführung von 

fachspezifischen Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an städtischen 

Liegenschaften, Einrichtungen sowie der allgemeinen Infrastruktur. Neben der 

Anfertigung, Anpassung und Montage von Bauteilen und Konstruktionen aus Metall und 

Blech liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Betreuung, Wartung und Behebung 

kleinerer Störungen an den haustechnischen Anlagen (Heizung und Sanitär) der 

kommunalen Gebäude. Darüber hinaus wird die aktive Mitwirkung bei allen allgemeinen 

handwerklichen Aufgaben des Bauhofs sowie die Unterstützung bei kommunalen 

Veranstaltungen, Festen und Märkten erwartet. Die verpflichtende Teilnahme am 

turnusmäßigen Winter- und Straßenreinigungsdienst rundet Ihr Tätigkeitsprofil ab. 

 

oder 

 

Straßenwärter oder Straßenbauer (m/w/d) 

 

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die laufende bauliche Unterhaltung, 

Instandsetzung und Sanierung des städtischen Straßen-, Wege- und Radwegenetzes 

sowie der Gehwege und Plätze im Rahmen von Asphalt- und Pflasterarbeiten. Ein 

zentraler Bestandteil der Tätigkeit ist zudem die Überwachung der Verkehrssicherheit 

auf öffentlichen Verkehrsflächen sowie die eigenständige Absicherung und Behebung 

von Gefahrenstellen, wie beispielsweise Schlaglöchern, Winterschäden oder Mängeln an 

der Beschilderung. Darüber hinaus gehören die Durchführung von Grabenräumungen 

und die Pflege von Straßenbegleitgrün zum täglichen Aufgabenspektrum. Hierbei wird 

die sichere Bedienung, Pflege und Wartung der zugewiesenen Fahrzeuge, Maschinen 

und Geräte des Bauhof-Fuhrparks vorausgesetzt. Die verpflichtende Teilnahme am 

Winterdienst der Stadt Teublitz ist ebenfalls im Tätigkeitsprofil enthalten. 

 

Was sind die Voraussetzungen? 
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• Abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK, Spengler, Metallbauer 

bzw. einer vergleichbaren handwerklichen Qualifikation oder  

• Abgeschlossene Ausbildung als Straßenwärter oder Straßenbauer bzw. in einem 

eng verwandten Beruf (m/w/d) 

• Fundierte Fachkenntnisse und einschlägige Berufserfahrung im entsprechenden 

Gewerk von Vorteil 

• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B (Klasse C1/C bzw. CE von 

Vorteil bzw. die Bereitschaft, diese zu erwerben) 

• Einsatzbereitschaft, Flexibilität sowie die Bereitschaft zur Übernahme von 

Winterdienstaufgaben 

• Selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit 

• Angehörigkeit einer Freiwilligen Feuerwehr (z. B. MTA-Ausbildung) von Vorteil 

 

Was bieten wir? 

 

• Eine abwechslungsreiche, vielseitige und krisensichere Tätigkeit im Dienste der 

Allgemeinheit 

• Leistungsgerechte Bezahlung nach der Entgeltordnung zum TVöD 

• Ein unbefristetes und zukunftssicheres Arbeitsverhältnis in einem starken und 

kollegialen Team 

• Aktive Mitgestaltungsmöglichkeit hinsichtlich des Teublitzer Stadtbildes 

• Geregelte Arbeitszeiten zur optimalen Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen, wie z. B. 

Jahressonderzahlung, Leistungsorientierte Bezahlung, vermögenswirksame 

Leistungen und eine attraktive betriebliche Altersvorsorge 

• Die Möglichkeit zum Fahrradleasing im Zuge der Entgeltumwandlung 

• Corporate Benefits 

 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und 

Qualifikation bevorzugt. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei uns! Wir freuen wir uns auf 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 19.06.2026. Eine 

Bewerbung ist im Bewerberportal und per E-Mail an personal@teublitz.de möglich. 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Fyrguth (Tel. 09471/992219) gerne zur 

Verfügung. 

 

Stadt Teublitz, 29. Mai 2026 

  

https://teublitz.ftapi.com/secuform/portal/bewerberportal-der-stadt-teublitz
mailto:personal@teublitz.de
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Feldgeschworener für die Gemarkung Teublitz gesucht 
 

Die Stadt Teublitz sucht einen neuen Feldgeschworenen (m/w/d) für die Gemarkung Teublitz. 

Ortskenntnisse für Teublitz und Umland sind wünschenswert. 

 

Aufgabe der Feldgeschworenen ist, bei der Abmarkung der Grundstücke mitzuwirken. 

Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe 

einer Gebührenordnung. 

 

Das Amt der Feldgeschworenen ist ein kommunales Ehrenamt. Die Feldgeschworenen erlangen 

ihr Amt durch Wahl.  

 

Zum Feldgeschworenen wählbar (Art. 11 Abs. 4 Satz 2 Abmarkungsgesetz - AbmG in 

Verbindung mit Art. 39 Abs. 1 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes – GLKrWG) ist jede 

Person, die am Tage der Wahl 

a) Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

c) seit mindestens drei Monaten eine Wohnung in der Gemeinde hat. 

Die Feldgeschworenen werden auf Lebenszeit bestellt.  

 

Die Bewerbung ist zur richten bis 19.06.2026 an die Stadt Teublitz, Platz der Freiheit 7, 93158 

Teublitz. Auch eine Bewerbung per E-Mail an personal@teublitz.de ist möglich. Für weitere 

Informationen steht Ihnen der Geschäftsleiter Franz Härtl telefonisch unter 09471/9922-13 zur 

Verfügung. 

 

Stadt Teublitz, 21. Mai 2026 

Thomas Beer, Erster Bürgermeister 

  

mailto:personal@teublitz.de
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Bekanntmachung der TenneT TSO GmbH 

Ankündigung von umweltfachlichen Vorarbeiten 

380-kV-Ersatzneubau Schwandorf – Pleinting (Ostbayernachse, P473 - 

Netzentwicklungsplan) 
 

Als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber in der Region plant die TenneT TSO GmbH 

den Ersatzneubau der 220/380-kV-Leitung von Schwandorf nach Pleinting. Derzeit wird 

das formale Genehmigungsverfahren vorbereitet. Ein zentraler Bestandteil sind 

umweltfachliche Kartierungen, die zur Bewertung der lokalen Lebensräume für 

Naturhaushalt und Artenschutz erforderlich sind. 

 

In Vorbereitung eines Genehmigungsverfahrens können diese Untersuchungen im 

Abschnitt Umspannwerk Schwandorf – Landkreisgrenze Schwandorf/Regensburg nun 

zeitnah erfolgen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen in das Verfahren ein. 

 

Umweltfachliche Kartierungen 

Im Rahmen der Kartierungen werden ökologische Strukturen wie z.B. Biotopbäume und 

Horstbäume, vorkommende Tierarten sowie Biotop- und Nutzungstypen in einem 

definierten Gebiet erfasst. Dadurch können die ökologischen Gegebenheiten und deren 

Bedeutung für den Naturhaushalt im Umfeld des geplanten Vorhabens bewertet werden. 

 

Ort und Zeit der geplanten Maßnahmen 

Die Kartierungen starten am 09. März 2026 und sind voraussichtlich bis zum 

31.Dezember 2026 abgeschlossen. Der zeitliche Ablauf orientiert sich an den 

Lebenszyklen der Flora und Fauna und hängt von äußeren Umständen wie der 

Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. 

 

Für die Kartierungen müssen nicht nur landwirtschaftliche, private und öffentliche Wege 

begangen und befahren, sondern in Einzelfällen auch private Grundstücke betreten 

werden. Es werden keine schweren Maschinen eingesetzt. Die Kartierungen finden 

aufgrund der unterschiedlichen Untersuchungsgegenstände an mehreren Terminen 

über den oben genannten Zeitraum verteilt statt. Die Nennung konkreter Termine für 

Betretungen ist aus o.g. Gründen nicht möglich. 

 

Beauftragte Unternehmen 

Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch die folgenden 

beiden Fachbüros für Naturschutz und Umweltplanung: Natur Perspektiven GmbH 

(Hangenham 23, 85417 Marzling) und Prof. Schaller UmweltConsult GmbH (PSU, 

Domagkstraße 1a, 80807 München). 

 

Art und Umfang der Voruntersuchungen 

Innerhalb eines festgelegten Korridors um den geplanten Leitungsverlauf werden im 

Gelände verschiedene ökologische Erhebungen durchgeführt, in Form von faunistischen 

Untersuchungen zu verschiedenen Tierarten sowie eine flächendeckende Biotop- und 

Nutzungstypenkartierung. Gegenstand der faunistischen Untersuchungen sind 

insbesondere die folgenden Arten und Artengruppen: Brutvögel (inkl. horstbrütende 
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Arten, Eulen und Käuze), Rast- und Zugvögel, Reptilien, Amphibien, Haselmaus, 

Fledermäuse, xylobionte (holzbewohnende) Käfer. 

 

Dabei werden die Flächen durch Sichtbeobachtungen und Begehungen erfasst. Je nach 

Gegebenheiten erfolgt die Kartierung entweder direkt auf den Flächen oder von Wegen 

aus. Zudem werden Vegetationsaufnahmen durchgeführt, um die floristische 

Zusammensetzung zu dokumentieren und die Flächen naturschutzfachlich einzuordnen. 

Gegebenenfalls erfolgt eine Fotodokumentation, um markante Strukturen festzuhalten. 

Die Erhebungen finden in der Regel tagsüber unter geeigneten Witterungsbedingungen 

statt. Abweichend davon finden für bestimmte Artengruppen (insbesondere 

Fledermäuse sowie Eulen und Käuze) teilweise auch nachts Erhebungen statt. 

 
Des Weiteren ist es zur Erhebung einiger Arten bzw. Artengruppen erforderlich, dass auf 

den zu untersuchenden Flächen Hilfsmittel ausgebracht werden. Die Flurstücke, die dies 

voraussichtlich betrifft, sind in der beigefügten Liste aufgeführt. Hierbei handelt es sich 

insbesondere um: 

 

• sogenannte „künstliche Verstecke“ für die Erhebung von Reptilien und Amphibien 

– in der Regel werden dazu rechteckige Zuschnitte von schwarzer Teichfolie 

(oder vergleichbar, z.B. Holzbretter) auf geeigneten Flächen ausgelegt. Es wird 

dabei darauf geachtet, dass die „künstlichen Verstecke“ so ausgelegt werden, 

dass sie nicht bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung stören (Auslegen in 

Randbereichen). Die künstlichen Verstecke werden im Frühjahr ausgelegt und im 

September wieder eingeholt. Zur Erfassung von Molchen werden im Zeitraum 

Frühjahr bis Sommer in Stillgewässern zudem Kleinfischreusen ausgebracht 

(Ausbringung abends, Einholen am nächsten Morgen). 

• sogenannte „Horchboxen“ für die Erhebung von Fledermäusen – hierbei handelt 

es sich um etwa handgroße Geräte, die für einige Tage an einzelnen Bäumen 

angebracht werden und in dieser Zeit die Rufe von Fledermäusen aufzeichnen. 

Eine Verletzung der Bäume ist dabei nicht zu befürchten. Die Anbringung für 

einige Tage erfolgt mehrmals im Zeitraum Anfang März bis Ende Oktober. 

• sogenannte „Niströhren/ Tubes“ für Haselmäuse – hierbei handelt es sich um 

kleine Kästen aus Holz und Wellkunststoff oder um Kunststoffröhren, die an Ästen 

in Gehölzen angebracht werden. Eine Verletzung der Gehölze ist dabei nicht zu 

befürchten. Die Niströhren werden typischerweise im Frühjahr angebracht und im 

November wieder eingeholt. 

 

Durch das Ausbringen der Hilfsmittel kommt es zu keiner Beeinträchtigung für die 

Bewirtschaftung der Flächen 

 

Rechtliche Grundlage 

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 

des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Nach § 44 Abs. 1 EnWG sind Eigentümer oder 

Nutzungsberechtigte der betroffenen Grundstücke verpflichtet, die zur Vorbereitung der 

Planung des Vorhabens notwendigen Vermessungen, Boden- und 

Grundwasseruntersuchungen sowie sonstige Vorarbeiten durch den Träger des 

Vorhabens oder von ihm Beauftragten zu dulden. Mit einer ortsüblichen 
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Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die 

Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Flurschäden können 

bei den Begehungen nicht entstehen. Es werden keine Maschinen eingesetzt; es 

handelt sich um Begehungen zu Fuß oder Befahrungen von Wegen. Sollte es dennoch 

zu Schäden kommen, bitten wir um Benachrichtigung. 

 

Ansprechpartner 

Bei Fragen zum Projekt oder zu den geplanten Maßnahmen können Sie sich telefonisch 

und per Mail an unseren Ansprechpartner wenden. 

 

Kontakt 

Daniel Wölki, Telefonnummer: 0921 50740-6985, E-Mail: daniel.woelki@tennet.eu 

 

Liste mit Flurstücken in der Gemeinde Teublitz, auf welchen voraussichtlich Hilfsmittel zu 

umweltfachlichen Erhebungen ausgebracht werden: 

Gemeinde Gemarkung Flurstücksnr. Künstliche 
Verstecke für 

Reptilien/ 
Amphibien 

Horchboxen für 
Fledermäuse 

Niströhren/ 
Tubes für 

Haselmäuse 

Teublitz Katzdorf 102 X   

Teublitz Katzdorf 184/7   X 

Teublitz Katzdorf 209 X   

Teublitz Katzdorf 222 X   

Teublitz Katzdorf 223 X   

Teublitz Katzdorf 224 X  X 

Teublitz Katzdorf 225 X  X 

Teublitz Katzdorf 226 X  X 

Teublitz Katzdorf 227 X  X 

Teublitz Katzdorf 228 X X X 

Teublitz Katzdorf 229 X   

Teublitz Katzdorf 230   X 

Teublitz Katzdorf 230/2 X   

Teublitz Katzdorf 233 X   

Teublitz Katzdorf 235 X   

Teublitz Katzdorf 244   X 

Teublitz Katzdorf 259/2   X 

Teublitz Katzdorf 599 X   

Teublitz Katzdorf 600 X   

Teublitz Katzdorf 601 X   

Teublitz Katzdorf 602 X  X 

Teublitz Katzdorf 616 X  X 

Teublitz Katzdorf 616/1 X X X 

Teublitz Katzdorf 616/2   X 

Teublitz Katzdorf 618 X  X 

Teublitz Katzdorf 626 X   

Teublitz Katzdorf 629 X  X 

Teublitz Katzdorf 629/2 X   

Teublitz Katzdorf 637 X  X 

Teublitz Katzdorf 638 X   

Teublitz Katzdorf 641 X   

Teublitz Katzdorf 735 X   

Teublitz Katzdorf 738 X   

mailto:daniel.woelki@tennet.eu
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Teublitz Katzdorf 739 X   

Teublitz Katzdorf 740 X   

Teublitz Katzdorf 744 X   

Teublitz Katzdorf 749 X  X 

Teublitz Katzdorf 749/1 X  X 

Teublitz Katzdorf 749/2   X 

Teublitz Katzdorf 749/3   X 

Teublitz Katzdorf 750   X 

Teublitz Katzdorf 751 X  X 

Teublitz Katzdorf 752 X  X 

Teublitz Katzdorf 755/1   X 

Teublitz Katzdorf 757 X   

Teublitz Katzdorf 775   X 

Teublitz Katzdorf 778 X   

Teublitz Katzdorf 779 X   

Teublitz Katzdorf 992/11   X 

Teublitz Katzdorf 992/3 X  X 

Teublitz Katzdorf 992/10 X   

Teublitz Katzdorf 1006 X X X 

Teublitz Katzdorf 1021   X 

Teublitz Katzdorf 1022 X X X 

Teublitz Katzdorf 1022/2   X 

Teublitz Katzdorf 1022/5 X X X 

Teublitz Katzdorf 1022/17   X 

Teublitz Katzdorf 1023/1   X 

Teublitz Katzdorf 1024 X   

Teublitz Katzdorf 1026 X   

Teublitz Katzdorf 1027 X   
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Bekanntmachung der Deutschen Bahn 

Arbeiten von Vermessern und Gutachtern entlang der Ausbaustrecke 

Marktredwitz-Regensburg 
 

Von Januar bis Dezember 2026 laufen Vermessungsarbeiten, Baugrund- sowie 

Umweltschutzuntersuchungen zwischen Marktredwitz und Regensburg. 

 

Im Auftrag des Bundes planen wir den Ausbau der Bahnstrecke von Marktredwitz nach 

Regensburg. Große Bauprojekte haben immer auch Auswirkungen auf die Umgebung. 

Die Auswirkungen möchten wir abschätzen und minimieren. Dafür gibt die DB InfraGO 

AG Vorarbeiten gemäß § 17 des allgemeinen Eisenbahngesetzes öffentlich bekannt. 

 

In der Region finden entlang der Bahnstrecke Vermessungsarbeiten und 

Baugrunduntersuchungen statt. Diese sind notwendig, um die Planungen des Ausbaus 

der Bahnstrecke Marktredwitz – Regensburg voranzubringen. Die Strecke und das 

umliegende Gebiet werden von uns genau vermessen. Zusätzlich untersuchen wir den 

Boden im Hinblick auf seine Beschaffenheit, Zusammensetzung sowie die 

nachfolgenden Bauarbeiten. 

 

Zudem starten wir mit Umweltuntersuchungen entlang der Strecke. Umweltexperten 

untersuchen dabei die Biotop-Strukturen sowie das Vorkommen und die Verbreitung 

geschützter Arten im Umgriff der Ausbaustrecke. In einem Untersuchungsraum rechts 

und links der Gleise legen Experten künstliche Verstecke aus und beobachten auf diese 

Weise den natürlichen Lebensraum der Tiere. 

 

Für diese Messungen und Untersuchungen werden Gutachter entlang der 

Ausbaustrecke auch Grundstücke der Anwohner betreten müssen. Die betroffenen 

Eigentümer werden dahingehend frühzeitig postalisch informiert. 

 

Kontaktinformationen 

Internet: bahnausbau-nordbayern.deutschebahn.com 

E-Mail: bahnausbau-nordostbayern@deutschebahn.com 

  

https://bahnausbau-nordostbayern.de/ausbau/km
mailto:bahnausbau-nordostbayern@deutschebahn.com
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Bekanntmachung Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Information über das FFH-Lebensraumtypenmonitoring von 2026 bis 2028 
 

Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) verpflichtet die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, den Erhaltungszustand der besonders schutzwürdigen 

Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang I bzw. II und IV der FFH-RL) von 

gemeinschaftlichem Interesse zu überwachen (Monitoring). Gemäß Art. 17 der FFH-RL 

erstellen die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre einen Bericht, der die wichtigsten 

Ergebnisse dieses Monitorings integriert. Die Europäische Kommission bewertet auf der 

Grundlage dieser Berichte die Fortschritte bei der Verwirklichung in der FFH-RL 

genannter Ziele. 

 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Erhaltungszustand der Lebensräume, 

Tier- und Pflanzenarten in Deutschland über ein Stichprobenverfahren zu ermitteln und 

zu dokumentieren. Das Monitoring der Lebensraumtypenerfolgt in Bayern an festen 

Stichprobenflächen, die jetzt turnusmäßig wieder untersucht werden müssen. Die 

Probeflächen können sowohl innerhalb als auch außerhalb von FFH-Gebieten liegen. 

 

In Ihrem Gemeinde- bzw. Stadtgebiet befindet sich mindestens eine Probefläche eines 

oder mehrerer Lebensraumtypen. Diese Probefläche soll im Auftrag des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt von April 2026 bis Oktober 2028 begangen und bewertet 

werden. Eine genaue Terminierung der Begehungen ist aus arbeits- und 

wettertechnischen Gründen vorab nicht möglich. Die Untersuchungen haben keinerlei 

Konsequenzen für die Grundeigentümer und Nutzungsberechtigten und führen auch 

nicht zu Beeinträchtigungen der Flurstücke. 

 

Zuständig für Kartierungen von Lebensraumtypen und Arten des Offenlands ist das 

Bayerische Landesamt für Umwelt. Für Wald-Lebensraumtypen und manche Arten ist 

die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zuständig. 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre untere Naturschutzbehörde beim zuständigen 

Landratsamt bzw. bei der kreisfreien Stadt zur Verfügung. 
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